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Erwägungen

E. 1
Der Beschuldigte wurde mit Urteil der hiesigen Kammer vom 28. November 2019 vom
Vorwurf der Schändung freigesprochen (Urk. 61). Die Oberstaatsan- waltschaft des
Kantons Zürich führte gegen dieses Urteil Beschwerde in Strafsa- chen beim
Bundesgericht, welches mit Urteil vom 11. Mai 2022 den Freispruch vom Vorwurf der
Schändung zwar bestätigte, das Urteil des Obergerichts aber dennoch in teilweiser
Gutheissung der Beschwerde aufhob, da die Kammer zu- sätzlich zu prüfen habe, ob sich
der Beschuldigte einer sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 StGB schuldig gemacht habe
(Urk. 74).

E. 1.1
Die erste Instanz auferlegte dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 426 Abs. 2 StPO
die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens. Zur Begründung führte
sie aus, indem der Beschuldigte das Kondom gegen den Willen der Privatklägerin
abgestreift habe, habe er gegen die Vereinbarung zwi- schen ihm und der Privatklägerin
verstossen, geschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Die Privatklägerin habe nicht in
diese Handlung eingewilligt, was ihm auch bewusst gewesen sei, da die Privatklägerin
unmissverständlich auf dem Tragen eines Kondoms während dem Geschlechtsverkehr
beharrt habe. Insofern könne aus zivilrechtlicher Sicht die Verletzung der Persönlichkeit der
Privatklägerin im Sinne einer Verletzung der sexuellen Integrität bejaht werden (Urk. 40 S.
22). Diese Kostenauflage wurde mit Urteil der Kammer vom 28. November 2019, mit
welchem er vollumfänglich freigesprochen wurde, bestätigt (Urk. 61 S. 23).

E. 1.2
Nachdem der Beschuldigte im Gegensatz zu jenem Entscheid nunmehr nicht mehr
freigesprochen, sondern einer sexuellen Belästigung schuldig gespro- chen wird, ist diese
Kostenregelung auch nach der Rückweisung durch das Bundesgericht zu bestätigen.
Aufgrund des Schuldspruchs ist eine Kostenauflage bereits gestützt auf Art. 426 Abs. 1
StPO zwingend. Doch auch die Begründung gemäss Urteil der Kammer vom 28. November
2019 hat weiterhin Bestand, da der Beschuldigte aufgrund der widerrechtlichen
Persönlichkeitsverletzung zum Nachteil der Privatklägerin ohnehin kostenpflichtig würde.
2. Erstes Berufungsverfahren (SB190282)

E. 2
Die Parteien wurden in der Folge zunächst auf den 8. Mai 2023 zur Beru- fungsverhandlung
vorgeladen (Urk. 76). Nachdem der Beschuldigte den Antrag stellen liess, das Verfahren sei
schriftlich durchzuführen (Urk. 78) und die übrigen Parteien sich damit einverstanden
erklärt bzw. zumindest nicht opponiert hatten, wurde mit Beschluss vom 17. Februar 2023
die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens angeordnet (Urk. 84; Art. 406



Abs. 1 lit. c StPO). Die

- 4 - Staatsanwaltschaft stellte ihre Berufungsanträge mit Eingabe vom 1. März 2023 (Urk.
86). Der Beschuldigte liess sich mit Eingaben seines Verteidigers vom 13. bzw. 17. April
2023 vernehmen (Urk. 89 und 92). Nach Zustellung dieser Stel- lungnahmen des
Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft gingen keine weiteren Eingaben ein. Das
Verfahren ist spruchreif. II. Umfang des Berufungsverfahrens Das Berufungsgericht darf
sich nach einer Rückweisung durch das Bundesgericht nur noch mit jenen Punkten
befassen, die das Bundesgericht kassierte. Die ande- ren Teile des Urteils haben Bestand
und werden in das neue Urteil übernommen (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2017, N 1713). Irrelevant
ist, dass das Bundesgericht mit sei- nem Rückweisungsentscheid formell in der Regel das
ganze angefochtene Urteil aufhebt. Entscheidend ist nicht das Dispositiv, sondern die
materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. Die neue Entscheidung der
Berufungskam- mer ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den
bundesgericht- lichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das
Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den
verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E.
5.2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1366/2016 vom 6. Juni 2017, E. 3.2.1; 6B_54/2018
vom 28. November 2018 E. 1.2). Bundesgerichtliche Vorgaben sind in
Rückweisungsentscheiden für die Vorinstanz verbindlich (Entscheid des Bundesgerichts
6B_35/2012 vom 30. März 2012 E. 2.2., bestätigt in Urteil 6B_1031/2016 vom 23. März
2017 E. 4.1.). III. Sachverhalt und rechtliche Würdigung 1. Der Anklagesachverhalt wurde
im Urteil vom 28. November 2019 – mit Aus- nahme der Position beim ungeschützten
Geschlechtsverkehr – als erstellt ange- sehen (Urk. 61 S. 12). Da dies vom Bundesgericht
nicht beanstandet wurde, sind die nach wie vor zutreffenden Erwägungen im Urteil vom 28.
November 2019 zu übernehmen (Urk. 61 S. 6 ff.). Es ist für die neu vorzunehmende
rechtliche Würdi-

- 5 - gung daher vom Anklagesachverhalt mit der entsprechenden Präzisierung gemäss
Urteil vom 28. November 2019 auszugehen.

E. 2.1
Die Gerichtsgebühr für das erste Berufungsverfahren wurde mit Urteil vom 28. November
2019 auf Fr. 3'000.– festgesetzt (Urk. 61 S. 23), was zu überneh- men ist.
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E. 2.2
Im Rechtsmittelverfahren werden die Kosten nach Massgabe des Obsiegens oder
Unterliegens der Parteien auferlegt (Art. 428 StPO). Im Urteil der Kammer vom 28.
November 2019 wurde dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsver- fahrens trotz
Freispruchs zu einem Fünftel auferlegt, da er mit seiner Anschluss- berufung unterlegen
war, mit welcher ein Absehen von der Auflage der Kosten des Vor- und Hauptverfahrens
sowie die Zusprechung einer Prozessentschädigung für das Vor- und Hauptverfahren
beantragt hatte (Urk. 61 S. 24). Nachdem der Beschuldigte nunmehr auch der sexuellen
Belästigung schuldig zu sprechen ist, unterliegt er in einem etwas grösseren Umfang,
weshalb ihm die Kosten des ersten Berufungsverfahrens zu zwei Fünfteln aufzuerlegen und
zu drei Fünftel auf die Gerichtskasse zu nehmen sind. Entsprechend der Kostenverteilung
ist auch die Prozessentschädigung für die Aufwendungen der erbetenen Verteidigung im



ersten Berufungsverfahren, welche in Höhe von Fr. 18'852.45 ausgewiesen sind (Urk. 57)
und bereits mit Urteil vom 28. November 2019 implizit als angemessen beurteilt wurden
(Urk. 61 S. 24), aus- gangsgemäss auf drei Fünftel zu kürzen. Es ist dem Beschuldigten
daher eine Prozessentschädigung in Höhe von Fr. 11'311.45 zuzusprechen. 3. Zweites
Berufungsverfahren (SB220319) 3.1 Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens sind auf
die Gerichtskasse zu nehmen, zumal es nicht der Beschuldigte zu vertreten hat, dass ein
solches notwendig wurde. 3.2 Die erbetene Verteidigung macht für das zweite
Berufungsverfahren Auf- wendungen und Auslagen in Höhe von insgesamt Fr. 1'461.50
geltend (Urk. 90). Dies erscheint angemessen, weshalb dem Beschuldigten eine
Prozessentschädi- gung in dieser Höhe auszurichten ist. Es wird beschlossen: 1. Es wird
festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Bülach, I. Abteilung, vom 13. Februar 2019
wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

- 10 - " 2. Es wird davon Vormerk genommen, dass der Beschuldigte die Zivilklage in der
Höhe von Fr. 388.– anerkannt hat. 3. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'900.– ;
die weiteren Auslagen betragen: Fr. 2'100.– Gebühr für die Strafuntersuchung Fr. 72.90
Auslagen Vorverfahren Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten." 2. Schriftliche
Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig der
sexuellen Belästigung im Sinne von Art. 198 Abs. 2 StGB. 2. Der Beschuldigte wird
bestraft mit einer Busse in Höhe von Fr. 2'500.–. 3. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der
Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe
von 25 Tagen.

E. 2.3
Das Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 11. Mai 2022 zum Tatbestand der sexuellen
Belästigung gemäss Art. 198 StGB erwogen, dieser diene im gel- tenden Recht als Grund-
resp. Auffangtatbestand, wenn es – wie hier – im Einzel- fall an einer
tatbestandsspezifischen Nötigungs- oder Missbrauchskomponente der nichtkonsensualen
sexuellen Handlung fehle (Urk. 74 S. 18). Die Staatsan- waltschaft beantragt im zweiten
Berufungsverfahren nunmehr ebenfalls einen Schuldspruch wegen sexueller Belästigung
(Urk. 86). Die Verteidigung verzichtete

- 6 - ausdrücklich auf Ausführungen zur Einschlägigkeit des Tatbestandes der sexuel- len
Belästigung (Urk. 89).

E. 2.4
Indem der Beschuldigte den ungeschützten Geschlechtsverkehr mit der Privatklägerin
vollzogen hat, ohne dass diese gewusst hat, dass er das Kondom ausgezogen hatte, beging
er eine sexuelle Handlung, mit welcher die Privatklägerin nicht einverstanden war. Der
objektive Tatbestand von Art. 198 Abs. 2 StGB ist damit erfüllt. Der Beschuldigte handelte
hierbei vorsätzlich, zumal es ihm bewusst war, dass die Privatklägerin davon ausging, dass
er ein Kondom trage und mit dessen Ausziehen nicht einverstanden war. Auch der
subjektive Tatbestand ist damit erfüllt. Der Beschuldigte ist daher einer sexuellen
Belästigung im Sinne von Art. 198 Abs. 2 StGB schuldig zu sprechen. IV. Sanktion 1. Eine
sexuelle Belästigung im Sinne von Art. 198 Abs. 2 StGB wird mit Busse bestraft. Eine
Busse kann sich dabei auf maximal Fr. 10'000.– belaufen (Art. 106 Abs. 1 StGB). Die
Busse ist in Abhängigkeit der Verhältnisse des Täters so zu bemessen, dass sie dem
Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB).

E. 4



Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 4) wird bestätigt.

E. 5
Die Gerichtsgebühr für das erste Berufungsverfahren (SB190282) wird fest- gesetzt auf Fr.
3'000.–.

E. 6
Die Kosten des ersten Berufungsverfahrens (SB190282) werden dem Be- schuldigten zu
2/5 auferlegt und zu 3/5 auf die Gerichtskasse genommen.

E. 7
Dem Beschuldigten wird für das erste Berufungsverfahren (SB190282) eine auf 3/5
reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 11'311.45 für anwaltliche Verteidigung aus der
Gerichtskasse zugesprochen.

E. 8
Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens (SB220319) werden auf die Gerichtskasse
genommen.
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E. 9
Dem Beschuldigten wird für das zweite Berufungsverfahren (SB220319) ei- ne
Prozessentschädigung von Fr. 1'461.50 für anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse
zugesprochen.

E. 10
Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an − die Verteidigung im Doppel für
sich und zuhanden des Beschuldigten − die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland − die
Privatklägerin B._____ und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw.
Erledigung allfälliger Rechtsmittel an − die Vorinstanz − die Kantonspolizei Zürich,
KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG).

E. 11
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf- sachen erhoben
werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen,
begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes- gerichtsgesetzes
vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die
weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen
des Bundesgerichts- gesetzes. Obergericht des Kantons Zürich I. Strafkammer Zürich, 30.
Mai 2023 Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: lic. iur. B. Gut MLaw L. Zanetti
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